
D
ie Obergrenze von zwei ange-
stellten Zahnärzten in Voll-
zeit bzw. vier angestellten

Zahnärzten in Teilzeit ist bei Zahn-
arztpraxen, die sich auf Wachstums-
kurs befinden, schnell erreicht. Dann
stellt sich die Frage, wie die Praxis wei-
ter expandieren kann. Die Möglichkeit
der Aufnahme von Mitgesellschaftern
sollte gut überlegt sein. Die Aufnahme
eines gleichwertigen Partners in eine
bestehende und gut laufende Praxis ist
oftmals nicht unproblematisch, insbe-
sondere dann, wenn sich die Beteiligten

nicht schon  zuvor beruflich kennenge-
lernt haben. 
Handelt es sich hingegen um eine so-
genannte Null-Beteiligung, das heißt
die Aufnahme eines Mitgesellschafters
in eine Berufsausübungsgemeinschaft,
ohne dass dieser am Gesellschafts-
kapital beteiligt ist, ist Vorsicht gebo-
ten. Fehlt es außerdem an einer echten
Mitunternehmerstellung, sind in der
Regel die Anforderungen der Recht-
sprechung an eine echte Berufs-
ausübungsgemeinschaft nicht erfüllt.
Nach der Rechtsprechung des Bundes-

sozialgerichtes sowie auch der Finanz-
gerichte ist es in einer solchen Kons-
tellation erforderlich, dass sämtliche
Gesellschafter unabhängig von ihrer
Kapitalbeteiligung ein Unternehmer-
risiko tragen und gesellschaftsrecht-
liche Mitwirkungsmöglichkeiten haben.
Im Hinblick auf die Beteiligung am 
Unternehmerrisiko bedeutet dies, dass 
alle Gesellschafter am Gewinn und
auch am Verlust der Gesellschaft teil-
haben müssen. Die Rechtsprechung
verlangt – neben der Beteiligung aller
Gesellschafter am Unternehmerrisiko –
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MVZ als Alternative 
zu Juniorpartnern 

| Anna Stenger

Seit dem Inkrafttreten des Versorgungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) können auch Zahnärzte
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) gründen. Dies stellt insbesondere für Praxen auf
Wachstumskurs eine gute Alternative zur Aufnahme von Juniorpartnern dar, die mit vielen 
Risiken behaftet ist. Werden Berufsausübungsgemeinschaften, mit Senior- und Juniorpartnern 
als Gesellschafter, von der Rechtsprechung als sogenannte „unechte Gemeinschaftspraxen“ 
eingestuft, drohen sowohl Honorarrückforderungen als auch die Gewerbesteuerpflichtigkeit 
der Praxis. Darüber hinaus können sich auch sozialversicherungsrechtliche Risiken ergeben.
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Happy Birthday Druckluft.
Großes Jubiläums-Gewinnspiel.

Wir suchen den ältesten Dürr Dental Kompressor. Bei der Zuverlässigkeit unserer 
Kompressoren stehen die Chancen gut, dass das Herz Ihrer Praxis schon lange schlägt. 
Schauen Sie gleich nach dem Alter Ihres Kompressors und gewinnen Sie einen neuen Duo  
Tandem Kompressor. Unter allen Einsendungen, unabhängig vom Alter des Kompressors, 
verlosen wir weitere tolle Preise. Mehr unter www.duerrdental.com/50jahre
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zudem auch eine ausreichende Hand-
lungsfreiheit der Gesellschafter im
Sinne einer gesellschaftsrechtlichen
Mitwirkungsmöglichkeit.
Daher sind vor allem solche Konstel-
lationen risikobehaftet, in denen eine
nicht gleichberechtigte zahnärztliche
Gemeinschaftspraxis zwischen einem
oder mehreren sog. Seniorpartnern und
einem Juniorpartner besteht. Der Se-
niorpartner bringt seine Praxis ein-
schließlich des gesamten Patienten-
stammes in die Gemeinschaftspraxis
ein, wobei diese im Eigentum und Son-
derbetriebsvermögen des Seniorpart-
ners verbleiben und der Praxis unent-
geltlich zur Verfügung gestellt werden.
Ist darüber hinaus keine echte Betei-
ligung des Juniorpartners am Gewinn
und Verlust der Praxis vorgesehen, ist
der Juniorpartner in wesentlichen Ent-
scheidungen die Gesellschaft betref-
fend nicht ausreichend mitsprache-
berechtigt, und gibt es darüber hinaus 
unter Umständen sogar im Innenver-

hältnis eine Freistellung des Junior-
partners von Verbindlichkeiten, so han-
delt es sich um eine sogenannte „un-
echte Gemeinschaftspraxis“. In solchen
Fällen geht die Rechtsprechung davon
aus, dass keine Berufsausübungs-
gemeinschaft besteht, sondern in
Wahrheit ein verdecktes Anstellungs-
verhältnis vorliegt – und das hat für 
die Praxis weitreichende Folgen.
Nachdem zunächst das Bundessozial-
gericht mit Urteil vom 23.6.2010 (Az.: 
B 6 KA 7/09) entschieden hatte, dass 
an eine „unechte Gemeinschaftspraxis“
gezahlte Honorare für einen Zeitraum
von 16 Quartalen zurückgefordert 
werden können, waren im Anschluss 
die Finanzgerichte auf die Problematik
„unechter Gemeinschaftspraxen“ auf-
merksam geworden. Das Finanzgericht
Düsseldorf (Az.: 11K 3968/11F) vertrat
dabei die Auffassung, dass nicht 
am Gesellschaftsvermögen beteiligte
Juniorpartner, die auch nicht am 
Gewinn und Verlust der Gesellschaft 

beteiligt sind, sondern lediglich eine
prozentuale Beteiligung am eigenen
Honorarumsatz erhalten, eine Gewerbe-
steuerpflichtigkeit der gesamten Praxis
nach sich ziehen können. 
Hinzu kommen weitere sozialversiche-
rungsrechtliche Risiken, wie ein Urteil
des Landessozialgerichts (LSG) Baden-
Württemberg vom 12.12.2014 (L4R
1333/13) zeigt. Im Jahr 2011 führte 
die Rentenversicherung bei der Pra-
xis eine Buchprüfung für den Zeit-
raum von 2007 bis 2010 durch. Dabei
gelangte die Rentenversicherung zu
der Einschätzung, dass es sich bei 
dem Juniorpartner nicht um einen 
Gesellschafter, sondern vielmehr um 
einen Arbeitnehmer der Zahnarzt-
praxis handelte. Daher war sie 
der Ansicht, dass der Juniorpartner 
der Versicherungspflicht unterliege, 
und verlangte vom Seniorpartner die 
Nachzahlung der Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung für den Junior-
partner.
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>> gültig bis 31.12.2015

3D unlimited!

ab 39.900 € netto ! 

>> inkl. 1 Jahr 3D Flatrate

>> Prepaid/Kaufoption

>> 2 Jahre Garantie

>> Premium Röntgen für schlaue Digitalisierer!  

>> gültig bis 31.12.2015

2D buy-back!

>> inkl. 100% buy-back 

     Garantie für 

     2 Jahre

i HD+ - 2D buy-back.

i - 3D unlimited.
>> Premium OPG/DVT Röntgengerät zum Einstiegspreis
>> Profit und Erfahrung durch unlimitierte 3D Nutzung im ersten Jahr
>> maximale Flexibilität nach einem Jahr durch 3D Freischalt- oder  
     3D Prepaid-Option 
>> inklusive Implantatplanungs-Software und Endo-Modus [0,06mm Voxel*]
>> für PaX-i3D* mit FOV 5x5, 8x8 oder 12x9 und PaX-i3D GREEN 10
>> inklusive byzz nxt + Prüfkörper

schlau…

>> Premium OPG inklusive Autofokus/TMJ/Sinus zum Top-Preis
>> maximaler Investitionsschutz durch 100% buy-back Garantie.
     Innerhalb von 2 Jahren rechnen wir Ihnen den vollen Netto-Kaufpreis 
     des PaX-i HD+ auf den Kauf eines PaX-i 3D [FOV 8x8 oder größer,  
     nicht anwendbar auf Aktion “3D unlimited”] an.
>> inklusive byzz nxt + Prüfkörper
 

schlau…

Das Original, seit 2006.  Aktionspreise gültig bis 31.12.2015 – bei allen teilnehmenden Depots.



Daher sollten Zahnarztpraxen, die die
Obergrenze von zwei angestellten
Zahnärzten erreicht haben, sorgfäl-
tig prüfen, ob die Aufnahme von Mit-
gesellschaftern in die Praxis für sie die
richtige Lösung darstellt. Dies gilt erst
recht vor dem Hintergrund, dass sich
mit der nunmehr in Kraft getretenen
Gesetzesänderung für solche Praxen
mit der Gründung eines Zahnärzte-
MVZ eine attraktive Alternative dar-
stellt. 
Jede Berufsausübungsgemeinschaft
kann nun in ein MVZ umgewandelt 
werden. Das MVZ kann – wie auch 
Berufsausübungsgemeinschaften – als
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder
auch als Partnerschaftsgesellschaft be-
trieben werden. Sofern es im Einzel-
fall sinnvoll ist, kann die Praxis als 
MVZ, aber auch in der Rechtsform der
GmbH betrieben werden. Einzelpraxen
steht die Möglichkeit der Umwand-
lung in eine MVZ-GmbH ebenfalls of-
fen. Eine Beschränkung der anzustel-

lenden Zahnärzte gibt es im Gegensatz
zu einer Berufsausübungsgemeinschaft
im MVZ nicht. Vielmehr können zah-
lenmäßig unbegrenzt Anstellungsge-
nehmigungen für Zahnärzte beantragt
werden, sodass dem Wachstum der 
Praxis insoweit keine Grenzen mehr 
gesetzt sind. Hinzu kommt, dass der 
Betrieb des MVZ in der Rechtsform 
einer GmbH zahlreiche interessante
Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Ne-
ben den bestehenden haftungsrecht-
lichen Vorteilen gibt es insbesondere
bei der Frage, wie im Alter das Aus-
scheiden aus der Praxis aussehen soll, 
einen weiten Gestaltungsspielraum.
Hier besteht die Möglichkeit, auch im
Ruhestand wirtschaftlich beteiligt zu
bleiben, um so eine Alterssicherung aus
der Praxis heraus zu ermöglichen.
Jede Praxis kann daher wählen, ob 
sie weiterhin als Einzelpraxis, Berufs-
ausübungsgemeinschaft oder aber als 
MVZ tätig sein möchte. Die Gründung 
eines MVZ bietet die Möglichkeit,

wachstumsorientierte Praxen zukunfts-
sicher aufzustellen und Juniorpartnern
und anderen Umgehungsmodellen aus
dem Weg zu gehen. Daher sollten Zahn-
arztpraxen die Alternative einer MVZ-
Gründung für sich prüfen. 

Recht Wirtschaft

kontakt.
Anna Stenger LL.M.
Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Medizinrecht

Lyck + Pätzold. 
healthcare . recht
Nehringstr. 2
61352 Bad Homburg
kanzlei@medizinanwaelte.de
www.medizinanwaelte.de

ANZEIGE

www.orangedental.de

p r e m i u m  i n n o v a t i o n s

>> Der attraktive & flexible Einstieg in die digitale Praxis.

>> perfekte Workflow-Integration, 
     Visualisierung, Kommunikation 
     und Dokumentation
>> Integration aller bildgebenden 
     Formate [von DICOM bis STL, ...] im 
     byzz control center
>> Hersteller übergreifende Workflows 
     durch offene Schnittstellen

schlau…

>> Microsoft Surface inklusive  
     bei Kauf PaX-i HD+ oder PaX-i3D [FOV 8x8 oder größer]
>> perfekte digitale Patienten-Kommunikation in jedem 
     Behandlungszimmer über WLAN

      [MESSEAKTION: nur gültig bei vorheriger unverbindlicher Registrierung Ihrer Praxis 
                                   und Auftragserteilung im Rahmen der Dentalmessen 2015.]

schlau… Jetzt gratis 

Microsoft Windows 

Tablet PC inklusive 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

sofort sichern und registrieren: 

unter schlau@orangedental.de 

oder 07351/47499-0 

!

Der offene 

Software Standard 

für die digitale 

Praxisintegration.
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